
Mitteilung des Senats 
an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
vom 20. August 2019 

Entwurf eines Dreiundzwanzigsten Staatsvertrages zur Änderung rundfunk- 
rechtlicher Staatsverträge (Dreiundzwanzigster Rundfunkänderungs- 
staatsvertrag – 23. RÄStV) 

Der Senat überreicht der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines 
Dreiundzwanzigsten Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Dreiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag – 23. RÄStV) mit der Bitte um 
Kenntnisnahme noch in der nächsten Sitzung und ermächtigt den Präsidenten des 
Senats, diesen zu unterzeichnen. Die Gesetzesbegründung wird derzeit noch erstellt 
und zur Unterschrift des 23. RÄStV vorliegen.  

Der Entwurf des 23. RÄStV beinhaltet Änderungen im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, 
die auf Grund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018 
notwendig geworden sind, sowie weitere Novellierungen des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags: 

Mit Urteil vom 18. Juli 2018 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die 
Rundfunkbeitragspflicht im Wesentlichen verfassungsgemäß sei. Die Beitragspflicht 
dürfe im privaten Bereich an das Innehaben einer Wohnung anknüpfen, weil dort 
typischerweise die Möglichkeit zum Rundfunkempfang bestehe. Allerdings verstoße 
der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag insoweit gegen den Grundsatz der 
Belastungsgleichheit, als er über die Erstwohnung hinaus auch Rundfunkbeiträge für 
weitere Wohnungen vorsehe, denn das Rundfunkangebot könne von einer Person in 
mehreren Wohnungen zur gleichen Zeit nur einmal genutzt werden.  

Dementsprechend sieht der Entwurf für den 23. RÄStV vor, dass in den 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ein Befreiungstatbestand, nämlich § 4a 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, für Nebenwohnungen eingefügt wird. Dieser regelt, 
dass eine natürliche Person von dem Rundfunkbeitrag auf Antrag befreit wird, wenn 
sie selbst, ihr Ehegatte oder ihr eingetragener Lebenspartner den Rundfunkbeitrag für 
die Hauptwohnung bereits entrichtet. 

Zudem ist im Rahmen eines 23. RÄStV beabsichtigt, mit einem neuen § 10a 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag eine Rechtsgrundlage zum vollständig automatisierten 
Erlass von Bescheiden zu erlassen. Die Regelungsnotwendigkeit ergibt sich daraus, 
dass im Gegensatz zu Bremen und Bayern eine Vielzahl von Ländern eine § 35a 
BundesVwVfG entsprechende Regelung haben. Nach diesen Regelungen kann ein 
Verwaltungsakt durch vollständig automatische Einrichtungen nur erlassen werden, 
sofern dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist und weder ein Ermessen noch ein 
Beurteilungsspielraum besteht. Die entsprechende Rechtsvorschrift soll nunmehr für 
den Einzug von Rundfunkbeiträgen geschaffen werden. 

Ferner soll mit dem 23. RÄStV ein regelmäßiger Meldedatenabgleich in § 11 Abs. 5 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag eingeführt werden, der alle vier Jahre stattfindet. Zur 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit zwischen Beitragsgerechtigkeit und dem Schutz 
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persönlicher Daten erfolgt der Meldedatenabgleich allerdings nicht, wenn die 
Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in ihrem 
Bericht nach § 3 Abs. 8 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag feststellt, dass der 
Datenbestand hinreichend aktuell ist. Die Beurteilung nimmt die KEF unter 
Berücksichtigung der Entwicklung des Beitragsaufkommens und sonstiger Faktoren 
vor. 
 
Eine Klarstellung der proaktiven Informationspflicht gegenüber Beitragsschuldnern ist 
in § 11 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag vorgesehen, um den Beitragseinzug 
praktikabler zu gestalten. Art. 13 und 14 DSGVO sehen grundsätzlich weitgehende 
Informationspflichten vor. Diese führen im Rahmen des Massenverwaltungsverfahrens 
des Beitragseinzugs zu einem unverhältnismäßigen Aufwand. Bereits heute sieht § 11 
Abs. 6 Satz 4 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag daher vor, dass jeder Beitragsschuldner 
eine Anmeldebestätigung mit den für die Beitragserhebung erforderlichen Daten 
erhält. Im Anschluss an diese Regelung soll in dem neuen § 11 Abs. 7 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag nunmehr klargestellt werden, dass den 
Beitragsschuldnern nicht zusätzlich all jene Daten mitgeteilt werden, die beim 
Beitragsschuldner selbst erhoben oder auf gesetzlicher Grundlage übermittelt wurden. 
Um eine Klarstellung einer bereits vorhandenen Einschränkung der Informationspflicht 
handelt es sich, weil die Annahme einer Informationspflicht zu einem 
unverhältnismäßigen Aufwand im Sinne von Art. 14 Abs. 5 lit. b 1. Halbs. 2. Alt. 
DSGVO führen würde.  
 
Schließlich soll in § 11 Abs. 8 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag eine Ausgestaltung des 
Auskunftsanspruchs gemäß Art. 15 DSGVO erfolgen, die den Anforderungen des 
Massenverfahrens des Beitragseinzugs entspricht. Durch die vorgeschlagene 
Regelung in Satz 1 des neuen § 11 Abs. 8 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag erhält der 
Beitragsschuldner Auskunft über alle wesentlichen personenbezogenen Daten, die 
sein aktuelles Beitragsverhältnis betreffen und nach denen sich seine Beitragspflicht 
bestimmt. Dabei entspricht der Auskunftsanspruch des Beitragsschuldners 
konsequent seinen Anzeigepflichten. Der genau bestimmte Datenkatalog 
gewährleistet, dass die Landesrundfunkanstalten Auskunftsansprüche mit 
verhältnismäßigem Verwaltungs- und Kostenaufwand erfüllen können, ohne dass es 
zu erheblichen Einschränkungen kommt. Satz 2 der vorgesehenen Regelung stellt 
entsprechend den Datenschutzgesetzen verschiedener Länder klar, dass Daten, die 
nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger 
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich 
Zwecken der Datensicherung oder Datenschutzkontrolle dienen, nicht zu 
beauskunften sind. 
 
Unmittelbare Interessen des Landes Bremen sind durch den 23. RÄStV nicht 
betroffen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben im Rahmen der 
Anhörungen erklärt, dass sie die Änderungen, die mit dem 23. RÄStV in Kraft treten 
werden, ausdrücklich begrüßen. 
 
Finanzielle Auswirkungen sind für das Land Bremen mit dem im Rahmen der 
Vorabunterrichtung zugeleiteten Staatsvertragsentwurf nicht verbunden. 
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